
 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 
 
Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer         Sitzung am  
den empfohlenen Beschluss mit  Änderung(en) und  Ergänzung(en)  gefasst  nicht gefasst.  
 
 
F.d.R.d.A. 

Vorlage 
 ⌧ öffentlich 
   nichtöffentlich Vorlage-Nr.: 

Der Bürgermeister 
Fachbereich: 
 
Wirtschaftsförderung, 
Stadtentwicklung und 
Bauaufsicht 
 

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
   Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
  ⌧ Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
   Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
   Bühnenausschuss 
   Ortsbeiräte/Ortsbeirat: 

zur Unterrichtung an:   Personalrat Datum: 06. Dez. 2004 
zum Beschluss an:  Hauptausschuss 
  ⌧ Stadtverordnetenversammlung 

 
Betreff:  Beschluss über die Fortschreibung des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes im Rahmen des 
                 Förderprogramms „Soziale Stadt“ bis 2006 
 
 

Beschlussentwurf:  
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beschließt die Fortschreibung des Integrierten Entwicklungs- 
    und Handlungskonzeptes als Grundlage für die soziale Begleitung des Stadtumbauprozesses sowie die Stabilisierung 
    und Entwicklung der Wohngebiete der oberen Talsandterrasse im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“. 
 
2. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder bestätigt das Integrierte Entwicklungs- und Handlungskon- 
    zept als Arbeitsprogramm der Arbeitsgruppe „Soziale Stadt“ und als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln 
   aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ im Rahmen der Haushaltssatzung bis 2006. 
 
3. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beauftragt den Bürgermeister, das vorgelegte Entwicklungs- 
    und Handlungskonzept bei Bedarf fortzuschreiben und dem erreichten Stand des Stadtumbaus anzupassen. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
⌧ keine   im Verwaltungshaushalt  im Vermögenshaushalt 

 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.  Die Mittel werden im Haushaltsplan eingestellt. 
Einnahmen: Ausgaben: Haushaltsstelle: Haushaltsjahr: 
 
 
 

 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: 
 Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam: 

Deckungsvorschlag: 
 
Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin: 

 
 

FO
 0

1/
01

90
-D

O
C

  0
1/

20
02

  

230/04



Begründung: 
 
Das Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept im Rahmen des Bund-Länder-
Förderprogramms „Soziale Stadt“ wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 31. Ja-
nuar 2002 als Grundlage für die Maßnahmen der sozialen Begleitung der sich im Schwerpunkt-
bereich des Stadtumbaus vollziehenden Prozesse beschlossen. 
 
Seitdem ist das Handlungskonzept Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln sowohl für 
investive Maßnahmen als auch für die über die baulich-räumlichen Aufgaben hinausgehenden 
Maßnahmen, die durch das im Programmgebiet ansässige Stadtteilbüro sowie den im Juli 2000 
gebildeten Arbeitskreis „Soziale Stadt“ begleitet bzw. realisiert werden. 
 
Die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes konkretisiert die Maßnahmen des 
Förderprogramms für die vorgegebenen Handlungsfelder: 
 
-  Stadtumbau und Wohnen 
- Beteiligung und Organisation 
- Infrastruktur 
-  Handel, Gewerbe, Beschäftigung 
- Wohnumfeld und Ökologie 
- Integration und Stadtteilleben 
- Öffentlichkeit und Image, 
 
bis zum Jahr 2006, die zusammengefasst der als Anlage beigefügten Maßnahmetabelle zu 
entnehmen sind. 
 
2006 ist das Handlungskonzept für die Folgejahre erneut fortzuschreiben und durch die Stadt- 
verordnetenversammlung zu bestätigen. 
 
 
Anlage 
Konzept „Obere Talsandterasse in Schwedt/Oder“ liegt digital nicht vor  


